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1 Aufgabenstellung 

Aufgabenstellung war eine Übersichtsbegehung Artenschutz i.V.m. einer Habitat-

potenzialanalyse zum Bebauungsplan „Hauswiesen – Albert-Schweitzer-Straße - 

1. Änderung“ in Bad Liebenzell-Unterhaugstett.  

Im Zuge der Habitatpotenzialanalyse soll geprüft werden, ob gegebenenfalls arten-

schutzrechtliche Belange im Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen sind.  

Zur detaillierten Abgrenzung und Planung siehe Abbildungen 1 und 2. 

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand des Bad Liebenzeller 

Stadtteils Unterhaugstett in zweiter Baureihe an der „Albert-Schweitzer-Straße“ 

auf dem Flst.-Nr. 330/1 und umfasst ca. 0,86 ha. Nördlich und östlich wird es 

begrenzt durch eine ca. 5 – 10 m breite Fichtenhecke, südlich von der Zufahrt des 

angrenzenden Grundstücks, westlich von der Wohnbebauung und den Gärten der 

Grundstücke „Albert-Schweitzer-Straße“ 32 und 34. Nordöstlich liegt das 

Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.35.044 „Monbach, Maisgraben und St. Leonhard-

quelle (2 Teilgebiete)“. Im Untersuchungsgebiet befinden sich weder Schutzgebiete 

noch nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG B.-W. geschützte Biotope. 

 

 
Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (hellgrün: LSG) 
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Abb. 2: Bebauungsplan (M. NOTHACKER; Büro für Vermessung und Bauleitplanung, Juni 2019) 
 
 

 

Abb. 3: Blick von Süden vom Zufahrtsweg des Nachbargrundstücks aus 
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Abb. 4: Ansicht von Osten, im Hintergrund angrenzende Gärten und Wohnbebauung 
 

 
Abb. 5: Mauern und Gartenzaun entlang der westlichen Grenze des Untersuchungsgebietes 
 

 
Abb. 6: Blick nach Süden aus dem Untersuchungsgebiet heraus 
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Abb. 7: Die Fichtenhecke um das Untersuchungsgebiet, Ansicht aus Norden 
 

 

Abb. 8: Obstbaum mit mehreren Baumhöhlen am südöstlichen Rand des Untersuchungsgebiets 
außerhalb des Baugrundstücks 
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3 Rechtliche Grundlagen Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 7 BNatSchG definiert, welche Tier- und Pflanzenarten besonders bzw. streng 

geschützt sind. Nach § 7 Abs. (2) Nr. 13 sind besonders geschützte Arten: 

a) Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

b) nicht unter Buchstabe a) fallende 

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 
aufgeführt sind, 

bb) „europäische Vogelarten“ (Artikel 1 VS-RL) 

c) Tier- und Pflanzenarten des Anhang 1, Spalte 2 Bundesartenschutzverordnung 
(BArtSchV) 

 
Gemäß § 7 Abs. (2) Nr. 14 sind streng geschützte Arten: besonders geschützte 

Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

c) in Anhang 1, Spalte 3 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) aufgeführt sind. 

 
Die streng geschützten Arten sind demnach eine Teilmenge der besonders 

geschützten Arten. 

Der § 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift für den Artenschutz, die für die 

besonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche 

Verbote von Beeinträchtigungen definiert. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder 

Zufluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
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4 Methodik 

Die Übersichtsbegehung wurde am 15.07.2019 durchgeführt. Dabei erfolgte eine 

Erfassung potenzieller Habitate nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in 

Verbindung mit der FFH-Richtlinie (Anhang IV) bzw. der Vogelschutzrichtlinie 

(Rote Liste Arten zzgl. Vorwarnlistenarten) geschützter Tierarten. Des weiteren 

wurde eine Habitatpotenzialanalyse nach dem Zielartenkonzept Baden-Württem-

berg (ZAK) (LUBW 2019) durchgeführt. 

 

 

5 Habitatpotenzialanalyse 

Anhand der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet wurde eine Habitatpotenzial-

analyse unter Berücksichtigung der Ergebnisse der faunistischen Übersichts-

begehung sowie des ZAK (LUBW 2019) durchgeführt. Dabei wurden nach Bundes-

naturschutzgesetz (BNatSchG) geschützte Arten (in Verbindung mit europarechtlich 

geschützten Arten) betrachtet.  

Aufgrund der Habitatstrukturen ist ein Vorkommen geschützter und gefährdeter 

Brutvogelarten zunächst nicht auszuschließen. 

Teilweise können Vorkommen der im Zielartenkonzept Baden-Württemberg für 

den Naturraum und die Habitatstrukturen angegebenen Brutvogelarten jedoch 

aufgrund fehlender Ausbildung der Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. 

Das Untersuchungsgebiet kann als extensiv genutztes, mäßig trockenes und 

mageres Grünland eingestuft werden. Kleinere vegetationsfreie und offene 

Bodenstellen lassen eine ehemalige Nutzung als Pferdeweide vermuten. Gehölze 

sind mit Ausnahme des am äußersten südöstlichen Eck des Untersuchungs-

gebiets stehenden Obstbaumes mit mehreren Baumhöhlen keine vorhanden. 

Insgesamt wurden nur acht Vogelarten im Gebiet und im näheren Umfeld nach-

gewiesen. Von den nachgewiesenen Vogelarten können im eigentlichen Unter-

suchungsgebiet zwei als Vogelarten mit Brutverdacht aufgrund geeigneter 

Habitatstrukturen, sechs als Brutvogelarten des Umfeldes gewertet werden. 

Der Haussperling ist Art der landes- bzw. bundesweiten Vorwarnliste (RL-V, 

„Vorwarnliste“) und Brutvogel im umliegenden Gebäudebestand. Im Untersuchungs-

gebiet konnte er nahrungssuchend festgestellt werden. 
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Tab. 1: Arten im Untersuchungsgebiet. 
B: Brutverdacht, BVU: Brutvogel im Umfeld; NG: Nahrungsgast; DZ: Durchzügler; RL: Rote Liste, 
BW: Baden-Württemberg, D: Deutschland, 1: vom Aussterben bedroht; 2: stark gefährdet; 3: 
gefährdet; V: Vorwarnliste; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, § besonders geschützte Art, 
§§ Streng geschützte Art; VS-RL: Vogelschutzrichtlinie: * Art. 1 

Nr. Artname (deutsch) Art Status RL BW RL D 
geschützt 

nach 
BNatSchG 

VS-RL

1. Blaumeise Parus caeruleus B - - § * 

2. Kohlmeise Parus major B - - § * 

3. Amsel Turdus merula BVU - - § * 

4. Elster Pica pica BVU - - § * 

5. Grünfink Chloris chloris BVU - - § * 

6. Haussperling Passer domesticus BVU V V § * 

7. Mäusebussard Buteo buteo BVU - - §§ * 

8. Rabenkrähe Corvus corone BVU - - § * 

 

ZAK-Status:  

LA = Landesart Gruppe A; LB = Landesart Gruppe B; N = Naturraumart; z = zusätzliche Zielart 

Untersuchungsrelevanz:  

1 = Arten, von denen mögliche Vorkommen bei vorhandenem Habitatpotenzial immer systematisch und 

vollständig lokalisiert werden sollten; die Beurteilung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen 

im Rahmen einer Übersichtsbegehung.  

2 = Arten, die bei vorhandenem Habitatpotenzial auf mögliche Vorkommen geprüft werden sollten; im Falle 

kleiner isolierter Populationen durch vollständige systematische Erfassung; bei weiterer Verbreitung im 

Untersuchungsgebiet durch Erfassung auf repräsentativen Probeflächen; die Bewertung des 

Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer Übersichtsbegehung. 

3 = Arten,die vorrangig der Herleitung und Begründung bestimmter Maßnahmentypen dienen; mögliche 

Vorkommen sind nach Auswahl durch das EDV-Tool nicht gezielt zu untersuchen. 

n.d. = Nicht definiert; Untersuchungsrelevanz bisher nur für die im Projekt vertieft bearbeiteten Artengruppen 

definiert. 

 

5.1 Vögel 

Tab. 2: Prüfliste Vögel 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Baumpieper Anthus trivialis N 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Feldlerche Alauda arvensis N 1 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen auszuschließen 

Baumpieper Anthus trivialis N 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Feldlerche Alauda arvensis N 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Grauammer Emberiza calandra LA 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen
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Tab. 2: Prüfliste Vögel 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Kiebitz Vanellus vanellus LA 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Wachtelkönig Crex crex LA 3 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Wiesenpieper Anthus pratensis LB 3 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Busch- und 
Baumfreibrüter 

 - - 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen angrenzend nicht 
vollständig auszuschließen 

Gebäudebrüter  - - 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Baumhöhlenbrüter  - - 
Vorkommen nachgewiesen 
(z.B. Blaumeise, Kohlmeise) 

Bodenbrüter  - - 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen auszuschließen 

 

5.2 Reptilien 

Tab. 3: Prüfliste Reptilien  

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Zauneidechse Lacerta agilis N 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

 

5.3 Holzbewohnende Käferarten und Falterarten 

Tab. 4: Prüfliste Holzbewohnende Käferarten, Falterarten 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Hirschkäfer Lucanus cervus N n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht vollständig 
auszuschließen 

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LA n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht vollständig 
auszuschließen 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Glaucopsyche 
nausithous 

LB 3 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar LB 3 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Nachtkerzenschwärmer 
Proserpinus 
proserpina 

LB n.d. 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

 

Für den Obstbaum mit seinen Baumhöhlen und Faulstellen kann ein Vorkommen 

von holzbewohnenden Käferarten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ein 

Vorkommen der genannten Falterarten kann ausgeschlossen werden, da die 
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entsprechenden Raupennahrungspflanzen im Untersuchungsgebiet nicht vor-

handen bzw. im Fall des stumpfblättrigen Ampfers nur mit einzelnen Exemplaren 

vertreten sind. Ein Absuche der Blätter nach Eiern und Raupen des Großen 

Feuerfalters erbrachte keine Funde. 

 

5.4 Säugetiere 

Tab. 5: Prüfliste Säugetiere 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Graues Langohr Plecotus austriacus LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Großes Mausohr Myotis myotis N n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Mopsfledermaus 
Barbastella 
barbastellus 

LA n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus LA n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Braunes Langohr Plecotus auritus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Haselmaus 
Muscardinus 
avellanarius 

 n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus 
pygmaeus 

 n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 
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Tab. 5: Prüfliste Säugetiere 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus 
pipistrellus 

 n.d. 
Vorkommen von Quartieren auf-
grund fehlender Habitatstrukturen 
auszuschließen, ggfs.Jagdhabitat 

 

Im Untersuchungsgebiet sind keine geeigneten Ruhestätten oder Fortpflanzungs-

stätten für Fledermausarten sowie Niststätten für die Haselmaus vorhanden 

(Bäumen mit Baumhöhlen). 

 

5.5 Amphibien 

Aufgrund des Fehlens von geeigneten Feuchtstellen/Gewässern bzw. geeigneter 

Habitate kann das Vorkommen von geschützten Amphibienarten ausgeschlossen 

werden. 

 

 

6 Artbezogene Konfliktanalyse 

6.1 Methodik der artbezogenen Wirkprognose 

In der artbezogenen Wirkprognose bzw. Konfliktanalyse ist zu prüfen, ob für die 

ausgewählten relevanten Arten die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bzw. 

der Art. 12 und 13 FFH-RL bzw. Art. 5 VRL eintreten.  

Bei der Wirkungsprognose werden die relevanten Arten systematisch unterschieden in: 

- nach Anhang IV FFH-RL geschützte Arten, 
- Europäische Vogelarten, 
- sonstige besonders oder streng geschützte Arten. 

Die Prüfung der Verbotstatbestände erfolgt für jede Art bzw. Artengruppe. Inner-

halb der Konfliktanalyse werden die Beeinträchtigungen, denen die Art ausgesetzt 

ist, ermittelt. Dabei werden die projektspezifischen Wirkfaktoren den spezifischen 

Empfindlichkeiten der jeweiligen Art gegenübergestellt. Es wird geprüft, welche der 
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artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für die relevanten 

Arten zutreffen bzw. zu erwarten sind. Bei dieser artbezogenen Prognose und 

Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote werden die in Kap. 6.2 

genannten artspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung von Beein-

trächtigungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden besonders und streng 

geschützten Arten berücksichtigt. Als Maßstab für die Bewertung der Schädigungs- 

und Störungsverbote des § 44 BNatSchG wird das einzelne Individuum betrachtet.  

 

6.2 Artspezifische Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Beeinträchtigun-
gen sowie Schutzmaßnahmen während des Baus gemäß § 19 BNatSchG 

Bei der Prüfung der spezifischen Verbotstatbestände können bestimmte konflikt-

mindernde Maßnahmen berücksichtigt werden. Diese zählen in Anlehnung an das 

Guidance Document der EU (EUKOMMISION 2006) zu den so genannten CEF-

Maßnahmen (measures which ensure the continuous ecological functionality of a 

concrete breeding site/resting place – Maßnahmen zur Sicherstellung der dauer-

haften ökologischen Funktion der Habitate oder Standorte). Diese Maßnahmen 

können bereits durch andere Planungsgrundlagen (Umweltbericht, Bebauungs-

plan) aufgrund festgestellter erheblicher Beeinträchtigungen von Natur- und Land-

schaft bzw. der Schutz- und Erhaltungsziele festgesetzt worden sein. Des Weiteren 

können, um vorhabensbedingte Beeinträchtigungen zu mindern, zusätzliche, sich 

aus den Erfordernissen des Artenschutzes ergebende Maßnahmen, entwickelt 

werden. Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung 

dieser Vorkehrungen und deren Wirksamkeit. 

 

6.2.1 Vermeidungsmaßnahme V 1 

6.2.1.1 Konflikt: Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG). 

Anlage- und baubedingte Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gebüsch- 

und baumbewohnender Vogel- und Fledermausarten sowie der Haselmaus. 

6.2.1.2 Maßnahme: Schutz vorhabensbedingt nicht entfallender Bäume 

Die nicht vorhabensbedingt in Anspruch genommenen Gehölzbestände - auch 

außerhalb der nordöstlichen Grenze des Untersuchungsgebiets (Fichtenhecke) - 

sind vor baubedingten Beeinträchtigungen zu schützen und zu erhalten.  

Ein Befahren oder eine Lagerung von Materialien ist nicht zulässig. Die 
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Maßnahme sieht den Schutz von Einzelbäumen während des Baubetriebs vor. Die 

Einzelbäume sind durch Brettermantel gegen mechanische Beschädigung, Ver-

dichtung des Wurzelraumes sowie Bodenauftrag und -abtrag im Baubereich zu 

schützen. Während der Bauzeit sind Schutzzäune aufzustellen. Die Schutz-

maßnahmen erfolgen entsprechend den Regelungen in der DIN 18920 Schutz von 

Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen in 

Verbindung mit den in der RAS-LP 4 getroffenen Regelungen. 

 

6.2.2 (Vermeidungsmaßnahme V 2 

6.2.2.1 Konflikt: Tötung oder Verletzung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) bzw. 

Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG).  

Baubedingte Störungen sowie Tötung und Verletzung baumhöhlenbewohnender 

Vogelarten in Niststätten, potenziell Fledermäusen sowie der Haselmaus im 

Gehölzbestand des Untersuchungsgebietes. 

6.2.2.2 Maßnahme: Festlegung Rodungszeitraum 

Eine Rodung der nicht zu erhaltenden Gehölze im Untersuchungsgebiet ist nur im 

Zeitraum von 01. Oktober bis einschließlich 28. Februar zulässig (außerhalb der 

Brutzeiten der Vogelarten und der Aktivitätsphasen von Fledermausarten).  

 

 

7 Fazit  

Im Zuge der Übersichtsbegehung Artenschutz i.V.m. einer Habitatpotenzial-

analyse wurde geprüft, ob gegebenenfalls artenschutzrechtliche Belange im 

Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen sind.  

Durch die festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung (Vermeidungsmaßnahmen) 

wird eine erhebliche Beeinträchtigung für nach BNatSchG geschützte Arten im 

Sinne des § 44 BNatSchG vermieden.  
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